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Entwurf neue Fassung (neu) Rechtskräftige Fassung (alt) Bemerkung 

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen unverändert 

Art. 1 Gemeindeordnung Art. 1 Gemeindeordnung unverändert 

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die 
Grundzüge der Organisation der politischen Gemeinde 
sowie die Zuständigkeiten ihrer Organe. 

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die 
Grundzüge der Organisation der politischen Gemeinde 
sowie die Zuständigkeiten ihrer Organe. 

unverändert 

Art. 2 Gemeindeart Art. 2 Gemeindeart unverändert 
1 Bubikon bildet eine politische Gemeinde. 

2 Die Politische Gemeinde nimmt die Aufgaben der 
Volksschule und weitere Aufgaben im Bereich Schule 
und Bildung wahr. 

1 Bubikon bildet eine politische Gemeinde. 

2 Die Politische Gemeinde nimmt die Aufgaben der Volks-
schule und weitere Aufgaben im Bereich Schule und Bil-
dung wahr. 

unverändert 

Art. 3 Festlegung der Bezeichnung für den Gemeinde-
vorstand 

Art. 3 Festlegung der Bezeichnung für den Gemeinde-
vorstand 

unverändert 

In der Gemeinde Bubikon wird der Gemeindevorstand 
als Gemeinderat bezeichnet. 

In der Gemeinde Bubikon wird der Gemeindevorstand 
als Gemeinderat bezeichnet. 

unverändert 

II. DIE STIMMBERECHTIGTEN II. DIE STIMMBERECHTIGTEN unverändert 

1. Politische Rechte 1. Politische Rechte unverändert 

Art. 4 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit Art. 4 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit unverändert 
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Ab-
stimmungen der Gemeinde teilzunehmen und Wahl-
vorschläge einzureichen, richten sich nach der Kan-
tonsverfassung, dem Gemeindegesetz und dem Gesetz 
über die politischen Rechte. 

2 Für die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politi-
sche Wohnsitz in der Gemeinde erforderlich. Davon 
ausgenommen sind die Friedensrichterin bzw. der Frie-
densrichter, die mit politischem Wohnsitz im Kanton 
wählbar sind. 

1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Ab-
stimmungen der Gemeinde teilzunehmen und Wahlvor-
schläge einzureichen, richten sich nach der Kantonsver-
fassung, dem Gemeindegesetz und dem Gesetz über die 
politischen Rechte. 

2 Für die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politische 
Wohnsitz in der Gemeinde erforderlich. Davon ausge-
nommen sind die Friedensrichterin bzw. der Friedens-
richter, die mit politischem Wohnsitz im Kanton wählbar 
sind. 

unverändert 
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3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über 
die politischen Rechte, das Anfragerecht nach dem Ge-
meindegesetz. 

3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über die 
politischen Rechte, das Anfragerecht nach dem Ge-
meindegesetz. 

2. Urnenwahlen und Abstimmungen 2. Urnenwahlen und Abstimmungen unverändert 

Art. 5 Verfahren Art. 5 Verfahren unverändert 

1 Der Gemeinderat ist wahlleitende Behörde. Er setzt 
die Wahl- und Abstimmungstage fest. 

2 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die 
politischen Rechte. 

3 Die Durchführung der Urnenwahlen und -abstimmun-
gen ist Sache des Wahlbüros. 

1 Der Gemeinderat ist wahlleitende Behörde. Er setzt die 
Wahl- und Abstimmungstage fest. 

2 Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die 
politischen Rechte. 

3 Die Durchführung der Urnenwahlen und -abstimmun-
gen ist Sache des Wahlbüros. 

unverändert 

Art. 6 Urnenwahlen Art. 6 Urnenwahlen unverändert 

Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer 
gewählt: 

1. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglie-
der des Gemeinderats mit Ausnahme der Schulprä-
sidentin bzw. des Schulpräsidenten. Ihre bzw. seine 
Wahl erfolgt durch die Stimmberechtigten an der 
Urne im Rahmen der Wahl der Mitglieder der Schul-
pflege, 

2. die Mitglieder der Schulpflege, 

3. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglie-
der der Rechnungsprüfungskommission, 

4. die Mitglieder der Sozialbehörde, 

5. die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter. 

Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer 
gewählt: 

1. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder 
des Gemeinderats mit Ausnahme der Schulpräsiden-
tin bzw. des Schulpräsidenten. Ihre bzw. seine Wahl 
erfolgt durch die Stimmberechtigten an der Urne im 
Rahmen der Wahl der Mitglieder der Schulpflege, 

2. die Mitglieder der Schulpflege, 

3. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommission, 

4. die Mitglieder der Sozialbehörde, 

5. die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter. 

Unverändert 

 

Art. 7 Erneuerungswahlen Art. 7 Erneuerungswahlen unverändert 

Für die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss 

Art. 6 GO zu wählenden Gemeindeorgane gelten die 

Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss Art. 6 
GO zu wählenden Gemeindeorgane werden mit leeren 

Gesetzliche Anpassung per 1.1.2023 
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Bestimmungen des Gesetzes über die politischen 

Rechte über die Wahl mit gedrucktem Wahlzettel. 

 

Wahlzetteln durchgeführt. Den Wahlunterlagen wird ein 
Beiblatt beigelegt. 

Jede Mehrheitswahl beginnt mit der Durchführung ei-
nes Vorverfahrens nach (§§ 48-53 GPR). 

Das Vorverfahren führt bei Wahlen mit gedrucktem 
Wahlzettel dazu, dass die vorgeschlagenen Personen in 
alphabetischer Reihenfolge auf dem gedruckten Wahl-
zettel aufgeführt werden (§ 55 a Abs. 2 GPR). Werden 
mehr Personen vorgeschlagen als Stellen zu besetzen 
sind, findet keine Wahl mit gedrucktem Wahlzettel, 
sondern eine Wahl mit leerem Wahlzettel und Beiblatt 
statt. 

Art. 8 Ersatzwahlen Art. 8 Ersatzwahlen unverändert 

Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 6 GO 
zu wählenden Gemeindeorgane gelten die Bestimmun-
gen des Gesetzes über die politischen Rechte über die 
stille Wahl. Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl 
nicht erfüllt, wird ein gedruckter Wahlzettel verwen-
det.  

Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 6 GO 
zu wählenden Gemeindeorgane gelten die Bestimmun-
gen des Gesetzes über die politischen Rechte über die 
stille Wahl. Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl 
nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwendet. Den 
Wahlunterlagen wird ein Beiblatt beigelegt. 

Werden mehr Personen vorgeschlagen als Stellen zu 
besetzen sind, findet keine Wahl mit gedrucktem Wahl-
zettel, sondern eine Wahl mit leerem Wahlzettel und 
Beiblatt statt. 

Art. 9 Obligatorische Urnenabstimmung Art. 9 Obligatorische Urnenabstimmung unverändert 

Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 

1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 

2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben 
von mehr als CHF 5'000'000.00 für einen bestimm-
ten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausga-
ben von mehr als CHF 500'000.00 für einen be-
stimmten Zweck, 

3. die Genehmigung von Zusammenarbeitsvereinba-
rungen in Form von Zweckverbänden, Anstalten, ju-
ristischen Personen des Privatrechts, 

4. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und 
Zusammenarbeitsverträgen, sofern die Gemeinde 

Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 

1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 

2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von 
mehr als Fr. 5'000'000.00 für einen bestimmten 
Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben 
von mehr als Fr. 500'000.00 für einen bestimmten 
Zweck, 

3. die Genehmigung von Zusammenarbeitsvereinba-
rungen in Form von Zweckverbänden, Anstalten, ju-
ristischen Personen des Privatrechts, 

4. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und 
Zusammenarbeitsverträgen, sofern die Gemeinde 
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hoheitliche Befugnisse abgibt oder damit Ausgaben 
verbunden sind, die von der Urne zu bewilligen sind, 

5. der Abschluss von Zusammenschlussverträgen mit 
anderen Gemeinden, 

6. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, d.h. 
insbesondere solche, die von grosser politischer 
oder finanzieller Tragweite sind, 

7. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher 
Bedeutung, d. h. insbesondere solche, die eine Flä-
che oder Bevölkerungszahl betreffen, die für die 
Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind, 

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung 
unterstehen. 

hoheitliche Befugnisse abgibt oder damit Ausgaben 
verbunden sind, die von der Urne zu bewilligen sind, 

5. der Abschluss von Zusammenschlussverträgen mit 
anderen Gemeinden, 

6. Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, d.h. 
insbesondere solche, die von grosser politischer oder 
finanzieller Tragweite sind, 

7. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher 
Bedeutung, d. h. insbesondere solche, die eine Fläche 
oder Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwick-
lung der Gemeinde wesentlich sind, 

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung 
unterstehen. 

Art. 10 Fakultatives Referendum Art. 10 Fakultatives Referendum  unverändert 

1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der an-
wesenden Stimmberechtigten verlangen, dass über ei-
nen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt 
wird. 

2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das überge-
ordnete Recht von der Urnenabstimmung ausgeschlos-
sen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets 
und Steuerfusses und die Genehmigung der Rechnun-
gen. 

1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der an-
wesenden Stimmberechtigten verlangen, dass über ei-
nen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt 
wird. 

2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das überge-
ordnete Recht von der Urnenabstimmung ausgeschlos-
sen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets 
und Steuerfusses und die Genehmigung der Rechnun-
gen. 

unverändert 

3. Gemeindeversammlung 3. Gemeindeversammlung unverändert 

Art. 11 Einberufung und Verfahren Art. 11 Einberufung und Verfahren unverändert 

Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und 
die Geschäftsbehandlung gelten die Vorschriften des 
Gemeindegesetzes. 

Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und die 
Geschäftsbehandlung gelten die Vorschriften des Ge-
meindegesetzes. 

unverändert 
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Art. 12 Rechtsetzungsbefugnisse Art. 12 Rechtsetzungsbefugnisse unverändert 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass 
und die Änderung: 

1. der Personalverordnung, 

2. der Entschädigungsverordnung für Behördenmit-
glieder, 

3. der Polizeiverordnung, 

4. der Grundsätze der Gebührenerhebung, 

sowie von weiteren Verordnungen, die wichtige 
Rechtssätze enthalten. 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass 
und die Änderung: 

1. der Personalverordnung, 

2. der Entschädigungsverordnung für Behördenmitglie-
der, 

3. der Polizeiverordnung, 

4. der Grundsätze der Gebührenerhebung, 

sowie von weiteren Verordnungen, die wichtige Rechtss-
ätze enthalten. 

unverändert 

Art. 13 Planungsbefugnisse Art. 13 Planungsbefugnisse unverändert 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Fest-
setzung und die Änderung: 

1. des kommunalen Richtplans, 

2. der Bau- und Zonenordnung. 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Festset-
zung und die Änderung: 

1. des kommunalen Richtplans, 

2. der Bau- und Zonenordnung 

unverändert 

Art. 14 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Art. 14 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse unverändert 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung 
und die weiteren Träger öffentlicher Aufgaben, 

2. die Behandlung von Anfragen und Initiativen, letz-
tere unter Vorbehalt der Abstimmung an der Urne 
gemäss Art. 9 GO, 

3. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Be-
fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die 
Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung 
und die weiteren Träger öffentlicher Aufgaben, 

2. die Behandlung von Anfragen und Initiativen, letz-
tere unter Vorbehalt der Abstimmung an der Urne 
gemäss Art. 9 GO, 

3. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Be-
fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die 
Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

  
unverändert 
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4. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von er-
heblicher Bedeutung sind und bebautes Gebiet 
betreffen, 

5. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung, 
d.h. insbesondere solche, die nicht von grosser po-
litischer oder finanzieller Tragweite sind, 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, so-
weit keine Verpflichtung durch übergeordnetes 
Recht besteht. 

4. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von er-
heblicher Bedeutung sind und bebautes Gebiet be-
treffen, 

5. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung, 
d.h. insbesondere solche, die nicht von grosser poli-
tischer oder finanzieller Tragweite sind, 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, so-
weit keine Verpflichtung durch übergeordnetes 
Recht besteht. 

Art. 15 Finanzbefugnisse Art. 15 Finanzbefugnisse unverändert 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die Festsetzung des Budgets und der Kenntnis-
nahme des Finanz- und Aufgabenplans, 

2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 

3. die Beschlüsse über neue einmalige Ausgaben für 
die Erhöhung von einmaligen Ausgaben bis CHF 
5‘000‘000.00 und über neue jährlich wiederkeh-
rende Ausgaben und Zusatzkredite für die Erhö-
hung von jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis 
CHF 500‘000.00, so weit nicht der Gemeinderat zu-
ständig ist, 

4. die Genehmigung der Jahresrechnung, 

5. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an der 
Urne oder an der Gemeindeversammlung be-
schlossen worden sind, so weit nicht der Gemein-
derat zuständig ist, 

6. Investitionen und Veräusserungen im Finanzver-
mögen im Umfang von mehr als CHF 1‘000‘000.00 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die Festsetzung des Budgets und der Kenntnis-
nahme des Finanz- und Aufgabenplans, 

2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 

3. die Beschlüsse über neue einmalige Ausgaben für 
die Erhöhung von einmaligen Ausgaben bis Fr. 
5‘000‘000.00 und über neue jährlich wiederkeh-
rende Ausgaben und Zusatzkredite für die Erhö-
hung von jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis 
Fr. 500‘000.00, so weit nicht der Gemeinderat zu-
ständig ist, 

4. die Genehmigung der Jahresrechnung, 

5. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an der 
Urne oder an der Gemeindeversammlung be-
schlossen worden sind, so weit nicht der Gemein-
derat zuständig ist, 

6. Investitionen und Veräusserungen im Finanzver-
mögen im Umfang von mehr als Fr. 1‘000‘000.00 

Anpassung Art. 15 Ziff. 3  
 

Kommentar Vorprüfungsbericht 

In Ziff. 3 werden versehentlich bei den neuen wieder-
kehrenden Ausgaben auch die Zusatzkredite erwähnt. 
Die Erwähnung der Zusatzkredite ist in der Gemeinde-
ordnung nur notwendig, falls für sie eine strengere Li-
mite festgelegt wird als für die erstmalige Bewilligung 
eines Verpflichtungskredits (§ 109 Abs. 1 Gemeindege-
setz vom 20. April 2015; GG). Dies ist hier nicht der 
Fall. Im Übrigen werden bei den weiteren Organen 
(Urne, Gemeinderat, Schulpflege) die Zusatzkredite 
ebenfalls nicht erwähnt. Die Teilrevision ist auf Art. 15 
Ziff. 3 GO auszudehnen und den Ausdruck «Zusatzkre-
dit» ist ersatzlos zu streichen. 
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und von dinglichen Rechten im Finanzvermögen im 
Umfang von mehr als CHF 1‘000‘000.00, 

7. die Vorfinanzierung von Investitionen. 

und von dinglichen Rechten im Finanzvermögen 
im Umfang von mehr als Fr. 1‘000‘000.00, 

7. die Vorfinanzierung von Investitionen. 

III. GEMEINDEBEHÖRDEN III. GEMEINDEBEHÖRDEN unverändert 

1. Allgemeine Bestimmungen 1. Allgemeine Bestimmungen unverändert 

Art. 16. Geschäftsführung Art. 16. Geschäftsführung unverändert 
1Die Geschäftsbehandlung der Gemeindebehörden 
richtet sich nach dem Gemeindegesetz und der von 
der betreffenden Behörde erlassenen Geschäftsord-
nung. 

2 Die Gemeinde strebt in ihrer gesamten Tätigkeit ein 
auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Aspekten an. 

1 Die Geschäftsbehandlung der Gemeindebehörden 
richtet sich nach dem Gemeindegesetz und der von 
der betreffenden Behörde erlassenen Geschäftsord-
nung. 

2 Die Gemeinde strebt in ihrer gesamten Tätigkeit ein 
auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Aspekten an. 

unverändert 

Art. 17 Offenlegung der Interessenbindungen Art. 17 Offenlegung der Interessenbindungen unverändert 

1 Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessen-
bindungen offen. Insbesondere geben sie Auskunft 
über: 

a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 

b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden 

der Gemeinden, des Kantons und des Bundes, 

c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteili-

gungen an Organisationen des privaten Rechts. 

2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

1 Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessenbin-
dungen offen. Insbesondere geben sie Auskunft über: 

a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 

b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden 

der Gemeinden, des Kantons und des Bundes, 

c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteili-

gungen an Organisationen des privaten Rechts. 

2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

unverändert 

Art. 18 Kommissionen und Sachverständige Art. 18 Kommissionen und Sachverständige unverändert 

Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung 
und die Begutachtung einzelner Geschäfte Sachver-
ständige beiziehen oder beratende Kommissionen in 
freier Wahl bilden. 

Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und 
die Begutachtung einzelner Geschäfte Sachverständige 
beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl 
bilden. 

unverändert 
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Art. 19 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder 
oder Ausschüsse 

Art. 19 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder 
oder Ausschüsse 

unverändert 

1 Die Behörden können jederzeit beschliessen, welche 
Geschäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen 
Mitglieder oder durch Ausschüsse von Mitgliedern in 
eigener Verantwortung erledigt werden können, und 
sie legen deren Finanzkompetenzen fest. 
2 Die Überprüfung von Anordnungen und Erlassen von 
Mitgliedern oder Ausschüssen der Behörde kann in-
nert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich, mit An-
trag und Begründung versehen, bei der entsprechen-
den Gesamtbehörde verlangt werden. 

1 Die Behörden können jederzeit beschliessen, welche 
Geschäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen 
Mitglieder oder durch Ausschüsse von Mitgliedern in ei-
gener Verantwortung erledigt werden können, und sie 
legen deren Finanzkompetenzen fest. 
2 Die Überprüfung von Anordnungen und Erlassen von 
Mitgliedern oder Ausschüssen der Behörde kann in-
nert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich, mit Antrag 
und Begründung versehen, bei der entsprechenden 
Gesamtbehörde verlangt werden. 

unverändert 

Art. 20 Behördenkonferenz Art. 20 Behördenkonferenz unverändert 

Bei Bedarf wird zur Beratung von Fragen, die für meh-
rere Gemeindebehörden von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind, vom Gemeinderat auf Verlangen einer Be-
hörde eine Konferenz einberufen. 

Bei Bedarf wird zur Beratung von Fragen, die für meh-
rere Gemeindebehörden von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind, vom Gemeinderat auf Verlangen einer Be-
hörde eine Konferenz einberufen. 

unverändert 

2. Gemeinderat 2. Gemeinderat unverändert 

Art. 21 Zusammensetzung und Konstituierung Art. 21 Zusammensetzung und Konstituierung unverändert  
1 Der Gemeinderat besteht mit Einschluss der Präsi-
dentin bzw. des Präsidenten aus 7 Mitgliedern. Eben-
falls darin eingeschlossen ist die Präsidentin bzw. der 
Präsident der Schulpflege.  
2 Der Gemeinderat bildet zweckmässige Aufgabenbe-
reiche oder Ressorts. Zu Beginn jeder Amtsdauer teilt 
der Gemeinderat jedem Mitglied die Leitung eines 
Aufgabenbereichs oder Ressorts zu. Jedes Mitglied ist 
zur Übernahme des entsprechenden Aufgabenbe-
reichs oder Ressorts verpflichtet. 
3 Der Gemeinderat konstituiert sich im Übrigen selbst. 

1 Der Gemeinderat besteht mit Einschluss der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten aus 7 Mitgliedern. Ebenfalls 
darin eingeschlossen ist die Präsidentin bzw. der Präsi-
dent der Schulpflege.  
2 Der Gemeinderat bildet zweckmässige Aufgabenberei-
che oder Ressorts. Zu Beginn jeder Amtsdauer teilt der 
Gemeinderat jedem Mitglied die Leitung eines Aufga-
benbereichs oder Ressorts zu. Jedes Mitglied ist zur 
Übernahme des entsprechenden Aufgabenbereichs 
oder Ressorts verpflichtet. 
3 Der Gemeinderat konstituiert sich im Übrigen selbst 

unverändert 
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Art. 22 Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte 

Art. 22 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte unverändert 

Der Gemeinderat kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse. 

Der Gemeinderat kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse. 

unverändert 

Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse unverändert 

Der Gemeinderat 

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus seiner 
Mitte: 

a) die Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten, 

b) die Abteilungsvorsteherinnen bzw. Abteilungs-
vorsteher und deren Stellvertretungen, 

c) die Präsidentinnen bzw. Präsidenten und die 
Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderats, 

d) die Präsidentinnen bzw. Präsidenten der ei-
genständigen Kommissionen, 

e) die Vertretungen des Gemeinderats in ande-
ren Organen. 

2. ernennt oder wählt in freier Wahl: 

a) die Vertretungen der Gemeinde in Organisati-
onen des öffentlichen oder privaten Rechts, 
soweit das Organisationsrecht dieser Organi-
sationen die Zuständigkeit nicht anders regelt, 

b) die Mitglieder des Wahlbüros. 

3. ernennt oder stellt an: 

a) die Gemeindeschreiberin bzw. den Gemeinde-
schreiber, 

Der Gemeinderat 

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus 
seiner Mitte: 

a) die Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten, 
 

b) die Abteilungsvorsteherinnen bzw. Abteilungs-
vorsteher und deren Stellvertretungen, 

c) die Präsidentinnen bzw. Präsidenten und die 
Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderats, 

d) die Präsidentinnen bzw. Präsidenten der eigen-
ständigen Kommissionen, 

e) die Vertretungen des Gemeinderats in anderen 
Organen. 

2. ernennt oder wählt in freier Wahl: 

a) die Vertretungen der Gemeinde in Organisatio-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts, so-
weit das Organisationsrecht dieser Organisatio-
nen die Zuständigkeit nicht anders regelt, 
 

b) die Mitglieder des Wahlbüros. 
 

3. ernennt oder stellt an: 

unverändert 
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b) das übrige Gemeindepersonal, soweit nicht ei-
nem anderen Organ übertragen, 

c) die Organe der Feuerpolizei, der Feuerwehr, 
des Zivilschutzes, soweit die Gemeinde dafür 
zuständig ist. 

a) die Gemeindeschreiberin bzw. den Gemeinde-
schreiber, 

b) das übrige Gemeindepersonal, soweit nicht ei-
nem anderen Organ übertragen, 

c) die Organe der Feuerpolizei, der Feuerwehr, 
des Zivilschutzes, soweit die Gemeinde dafür 
zuständig ist. 

Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse unverändert 

Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die 
Änderung: 

1. seines Geschäftsreglements sowie jener für seine 
Ausschüsse, die ihm unterstellten Kommissionen 
und die beratenden Kommissionen, 

2. von Reglementen, Pflichtenheften und Dienstan-
weisungen für die Aufgabenübertragung an die 
Verwaltung und die Organisation der Verwaltung, 

2a. von Benützungsvorschriften und Gebühren für 
Schulanlagen sowie Reglemente über die Ord-
nung in den Schulräumlichkeiten, wobei die schu-
lischen Interessen zu berücksichtigen sind.  

3. von weiteren Reglementen und Vollziehungsbe-
stimmungen, die weniger wichtige Rechtssätze 
enthalten und nicht in die Kompetenz der Ge-
meindeversammlung oder einer anderen Ge-
meindebehörde fallen. 

Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die 
Änderung: 

1. seines Geschäftsreglements sowie jener für seine 
Ausschüsse, die ihm unterstellten Kommissionen 
und die beratenden Kommissionen, 

2. von Reglementen, Pflichtenheften und Dienstan-
weisungen für die Aufgabenübertragung an die 
Verwaltung und die Organisation der Verwaltung,  

3. von weiteren Reglementen und Vollziehungsbe-
stimmungen, die weniger wichtige Rechtssätze 
enthalten und nicht in die Kompetenz der Gemein-
deversammlung oder einer anderen Gemeindebe-
hörde fallen. 

Ergänzung mit Art. 2a 

Kommentar Vorprüfungsbericht  

Benützungsvorschriften und Gebühren für Schulanla-
gen sowie Reglemente über die Ordnung in den Schul-
räumlichkeiten wurde aus dem Art. 32 entfernt und 
neu bei den Rechtssetzungsbefugnisse beim Gemein-
derat ergänzt. 
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Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse unverändert 

1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 

1. die politische Planung, Führung und Aufsicht, 

2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt 
und für die ihm durch die eidgenössische und 
kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des 
Bundes, des Kantons und des Bezirks übertrage-
nen Aufgaben,  

3. die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegen-
heiten, soweit dafür nicht ein anderes Organ zu-
ständig ist, 

4. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindever-
sammlung und der Urnenabstimmung und die 
Antragstellung hierzu, 

5. die Vertretung der Gemeinde nach aussen und 
die Bestimmung der rechtsverbindlichen Unter-
schriften, 

6. die Festlegung des Stellenplans und die Schaffung 
von Stellen der Gemeindeverwaltung, soweit 
nicht eine andere Behörde zuständig ist und da-
mit nicht neue Aufgaben begründet werden, für 
die neue Ausgaben zu bewilligen sind, 

7. die Festsetzung der Mitgliederzahl des Wahlbü-
ros, 

8. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von er-
heblicher Bedeutung sind und unbebautes Gebiet 
betreffen. 

9. die Bestimmung des amtlichen Publikationsor-
gans, 

1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 

1. die politische Planung, Führung und Aufsicht, 

2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und 
für die ihm durch die eidgenössische und kanto-
nale Gesetzgebung oder die Behörden des Bundes, 
des Kantons und des Bezirks übertragenen Aufga-
ben,  

3. die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenhei-
ten, soweit dafür nicht ein anderes Organ zustän-
dig ist, 

4. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindever-
sammlung und der Urnenabstimmung und die An-
tragstellung hierzu, 

5. die Vertretung der Gemeinde nach aussen und die 
Bestimmung der rechtsverbindlichen Unterschrif-
ten, 

6. die Festlegung des Stellenplans und die Schaffung 
von Stellen der Gemeindeverwaltung, soweit nicht 
eine andere Behörde zuständig ist und damit nicht 
neue Aufgaben begründet werden, für die neue 
Ausgaben zu bewilligen sind, 

7. die Festsetzung der Mitgliederzahl des Wahlbüros, 

8. Verträge zu Gebietsänderungen, die nicht von er-
heblicher Bedeutung sind und unbebautes Gebiet 
betreffen. 

9. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans, 

10. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, 

11. die Unterstützung des Gemeindereferendums, 
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10. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, 

11. die Unterstützung des Gemeindereferendums, 

12. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen gemäss seiner 
Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern 
die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse ab-
gibt und keine andere Gemeindebehörde zustän-
dig ist. 

2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufenge-
recht übertragen werden können: 

1. der Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht 
andere Organe dafür zuständig sind, 

2. das Handeln für die Gemeinde nach aussen, 

3. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf 
Stellvertretung, 

4. die übrige Aufsicht in der Gemeindeverwaltung. 

12. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen gemäss seiner Be-
fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die 
Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt 
und keine andere Gemeindebehörde zuständig ist. 

2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufenge-
recht übertragen werden können: 

1. der Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht 
andere Organe dafür zuständig sind, 

2. das Handeln für die Gemeinde nach aussen, 

3. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stell-
vertretung,  

4. die übrige Aufsicht in der Gemeindeverwaltung. 

Art. 26 Finanzbefugnisse Art. 26 Finanzbefugnisse unverändert 
1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 

1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen 

neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 150‘000 für 

einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 

600‘000 im Jahr, und von neuen wiederkehrenden 

Ausgaben bis CHF 30‘000 für einen bestimmten 

Zweck, höchstens bis CHF 150‘000 im Jahr, 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufga-

benplan 
3. Investitionen und Veräusserungen im Finanzver-

mögen im Umfang bis zu CHF 1‘000‘000.00 und 

1 Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 

1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen 

neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 150‘000 für ei-

nen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 600‘000 

im Jahr, und von neuen wiederkehrenden Ausgaben 

bis Fr. 30‘000 für einen bestimmten Zweck, höchs-

tens bis Fr. 150‘000 im Jahr, 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufga-

benplan 
3. Investitionen und Veräusserungen im Finanzvermö-

gen im Umfang bis zu Fr. 1‘000‘000.00 und von 
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von dinglichen Rechten im Finanzvermögen im 
Umfang bis zu CHF 1‘000‘000.00, 

4. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben bis CHF 1‘000‘000.00, die von den 
Stimmberechtigten an der Urne oder an der Ge-
meindeversammlung beschlossen worden sind 
und bei denen keine Kreditüberschreitung vor-
liegt. 

2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufenge-
recht übertragen werden können: 

1. Der Ausgabenvollzug, 

2. die Bewilligung von gebundenen Ausgaben, 

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen 

einmaligen Ausgaben bis CHF 250‘000.00 für ei-

nen bestimmten Zweck und neuen wiederkehren-

den Ausgaben bis CHF 50‘000 für einen bestimm-

ten Zweck. 

dinglichen Rechten im Finanzvermögen im Umfang 
bis zu Fr. 1‘000‘000.00, 

4. die Genehmigung von Abrechnungen über neue 
Ausgaben bis Fr. 1‘000‘000.00, die von den Stimm-
berechtigten an der Urne oder an der Gemeinde-
versammlung beschlossen worden sind und bei de-
nen keine Kreditüberschreitung vorliegt. 

2 Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufenge-
recht übertragen werden können: 

1. Der Ausgabenvollzug, 

2. die Bewilligung von gebundenen Ausgaben, 

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen 

einmaligen Ausgaben bis Fr. 200‘000 für einen be-

stimmten Zweck und neuen wiederkehrenden Aus-

gaben bis Fr. 50‘000 für einen bestimmten Zweck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erhöhung von CHF 200'000.00 auf CHF 250'000.00 

Anpassung Teuerung 

3. Eigenständige Kommissionen  3. Eigenständige Kommissionen  unverändert 

3.1 Allgemeine Bestimmungen 3.1 Allgemeine Bestimmungen unverändert 

Art. 27 Anträge an Gemeindeversammlung und an 
die Urne 

Art. 27 Anträge an Gemeindeversammlung und an die 
Urne 

unverändert 

Anträge der eigenständigen Kommissionen an die Ge-

meindeversammlung und an die Urne sind dem Ge-

meinderat einzureichen, der sie zusammen mit seiner 

Abstimmungsempfehlung weiterleitet. 

Anträge der eigenständigen Kommissionen an die Ge-
meindeversammlung und an die Urne sind dem Ge-
meinderat einzureichen, der sie zusammen mit seiner 
Abstimmungsempfehlung weiterleitet. 

unverändert 

3.2  Schulpflege 3.2  Schulpflege unverändert 

Art. 28 Zusammensetzung Art. 28 Zusammensetzung unverändert 

1 Die Schulpflege besteht mit Einschluss der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten aus 5 Mitgliedern.  

1 Die Schulpflege besteht mit Einschluss der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten aus 7 Mitgliedern.  

Infolge Einführung eines Leiters Bildung wird die 
Schulpflege auf 5 Mitglieder reduziert. 
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2 Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident ist von 
Amts wegen Mitglied des Gemeinderats. Die Schul-
pflege konstituiert sich im Übrigen selbst. 

2 Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident ist von 
Amts wegen Mitglied des Gemeinderats. Die Schul-
pflege konstituiert sich im Übrigen selbst. 

In Anpassung erfolgt per Erneuerungswahlen im Jahr 
2026. 

Art. 29 Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte 

Art. 29 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte unverändert 

Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse im Rahmen des Volksschulrechts. 

Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten bestimmte 
Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Ein 
Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse 
im Rahmen des Volksschulrechts. 

unverändert 

Art. 30 Aufgaben Art. 30 Aufgaben unverändert 

Die Schulpflege führt die Kindergarten-, die Primar- 
und die Sekundarstufe der öffentlichen Volksschule 
und nimmt weitere Aufgaben im Bereich Schule und 
Bildung wahr, soweit nicht andere Organe zuständig 
sind. 

Die Schulpflege führt die Kindergarten-, die Primar- und 
die Sekundarstufe der öffentlichen Volksschule und 
nimmt weitere Aufgaben im Bereich Schule und Bildung 
wahr, soweit nicht andere Organe zuständig sind. 

unverändert 

Art. 31 Konstituierungs-, Wahl- und Anstellungsbe-
fugnisse 

Art. 31 Konstituierungs-, Wahl- und Anstellungsbefug-
nisse 

unverändert 

Die Schulpflege 

1. bestimmt aus ihrer Mitte: 

a) die Vizepräsidentinnen bzw. die Vizepräsiden-
ten, 

b) die Vorsitzenden und die Mitglieder der Aus-
schüsse der Schulpflege, 

2. wählt in freier Wahl: 

a) die Vorsitzenden und die Mitglieder der bera-
tenden Kommissionen der Schulpflege. 

3. wählt, ernennt oder stellt an: 

a) die Leiterin Schulverwaltung bzw. den Leiter 
Schulverwaltung 

b) die Mitarbeitenden der Schulverwaltung 

Die Schulpflege 

1. bestimmt aus ihrer Mitte: 

a) die Vizepräsidentinnen bzw. die Vizepräsiden-
ten,  

b) die Vorsitzenden und die Mitglieder der Aus-
schüsse der Schulpflege, 

2. wählt in freier Wahl: 

a) die Vorsitzenden und die Mitglieder der bera-
tenden Kommissionen der Schulpflege. 

3. wählt, ernennt oder stellt an: 

a) die Leiterin Schulverwaltung bzw. den Leiter 
Schulverwaltung, 

b) die Mitarbeitenden der Schulverwaltung, 

Ergänzung mit j) Leiterin bzw. Leiter Bildung 
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c) die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter 
d) die Lehrpersonen, 
e) die Schulärztin bzw. den Schularzt 
f) die Schulzahnärztin bzw. den Schulzahnarzt 
g) die Betreuungspersonen (Tagesstruktur), 
h) die weiteren Angestellten im Schulbereich 

(ausgenommen Hauswartpersonal), 
i) die Leitung und Mitarbeitenden der schul- 

und Gemeindebibliothek,  
j) Leiterin bzw. Leiter Bildung 

 

c) die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter, 
d) die Lehrpersonen, 
e) die Schulärztin bzw. den Schularzt, 
f) die Schulzahnärztin bzw. den Schulzahnarzt, 
g) die Betreuungspersonen (Tagesstrukturen), 

h) die weiteren Angestellten im Schulbereich (aus-
genommen Hauswartpersonal),  

i) die Leitung und Mitarbeitenden der Schul- und 
Gemeindebibliotheken. 

Art. 32 Rechtsetzungsbefugnisse Art. 32 Rechtsetzungsbefugnisse unverändert 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgabenbereich zustän-
dig für den Erlass und die Änderung von weniger wich-
tigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Best-
immungen: 
1. im Organisationsstatut 

2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulpro-
gramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege sowie ihre 
unterstellten Behörden und Personen, 

4. über die Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte im Rahmen von Art. 29 GO, 

5. über Benützungsvorschriften und Gebühren für 
Schulanlagen, 

6. betreffend die Ordnung in den Schulräumlichkei-
ten, 

7. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit 
der Gemeindeversammlung oder einer anderen 
Gemeindebehörde fallen. 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgabenbereich zuständig 
für den Erlass und die Änderung von weniger wichtigen 
Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Bestimmun-
gen: 
1. im Organisationsstatut 

2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulpro-
gramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege sowie ihre un-
terstellten Behörden und Personen, 

4. über die Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte im Rahmen von Art. 29 GO, 

5. über Benützungsvorschriften und Gebühren für 
Schulanlagen, 

6. betreffend die Ordnung in den Schulräumlichkeiten, 

7. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit der 
Gemeindeversammlung oder einer anderen Gemein-
debehörde fallen. 

Ziff. 5 + 6 werden in Art. 32 ersatzlos gestrichen und in 
Art. 24 (Rechtsbefugnisse Gemeinderat) ergänzt. 

Kommentar Vorprüfungsbericht  

Das Gemeindeamt weist darauf hin, dass § 42 Volks-
schulgesetz den Gemeinderat dazu verpflichtet, beim 
Erlass von Benützungsvorschriften und Gebühren für 
Schulanlagen sowie Bestimmungen über die Ordnung 
an den Schulen, die schulischen Interessen zu berück-
sichtigen.  

Um Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden und Rechts-
sicherheit zu schaffen, ist die Zuständigkeit für den Er-
lass von Benützungsvorschriften und Gebühren in 
Schulanlagen sowie Ordnung in den Schulen in der Ge-
meindeordnung zu regeln. Der Gemeinderat ist neu zu-
ständig, deshalb wird eine zusätzliche Ziffer in Art. 24 
2aGO aufgenommen werden ("Benützungsvorschriften 
und Gebühren für Schulanlagen sowie Reglementen 
über die Ordnung in den Schulräumlichkeiten, wobei 
die schulischen Interessen zu berücksichtigen sind.") 
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Art. 33 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Art. 33 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Unverändert 

Die Schulpflege ist innerhalb ihres Aufgabenbereichs 
zuständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eidgenössische 
und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden 
von Bund, Kanton und Bezirk übertragenen Aufga-
ben, soweit nicht andere Organe dafür zuständig 
sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht 
andere Organe, Behörden oder Personen dafür zu-
ständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der Schulen nach 
aussen und die Bestimmung der rechtsverbindli-
chen Unterschriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stell-
vertretung, 

5. die Leitung und Beaufsichtigung der Schulen der 
öffentlichen Volksschule, soweit nicht andere Or-
gane dafür zuständig sind, 

6. die Schaffung von Stellen für gemeindeeigene 
Lehrpersonen und der übrigen Stellen im Schulbe-
reich, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben 
notwendig sind, und für die Schaffung solch neuer 
Stellen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung 
neuer Ausgaben, soweit nicht der Kanton zuständig 
ist, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten 
zugeordneten Stellen für Lehrpersonen und Schul-
leitungen der öffentlichen Volksschule in einem 
Stellenplan, 

8. die Genehmigung der Schulprogramme, 

Die Schulpflege ist innerhalb ihres Aufgabenbereichs zu-
ständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eidgenössische 
und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden 
von Bund, Kanton und Bezirk übertragenen Aufga-
ben, soweit nicht andere Organe dafür zuständig 
sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht 
andere Organe, Behörden oder Personen dafür zu-
ständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der Schulen nach 
aussen und die Bestimmung der rechtsverbindlichen 
Unterschriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stell-
vertretung, 

5. die Leitung und Beaufsichtigung der Schulen der öf-
fentlichen Volksschule, soweit nicht andere Organe 
dafür zuständig sind, 

6. die Schaffung von Stellen für gemeindeeigene Lehr-
personen und der übrigen Stellen im Schulbereich, 
die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwen-
dig sind, und für die Schaffung solch neuer Stellen 
gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausga-
ben, soweit nicht der Kanton zuständig ist, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten 
zugeordneten Stellen für Lehrpersonen und Schullei-
tungen der öffentlichen Volksschule in einem Stel-
lenplan, 

8. die Genehmigung der Schulprogramme, 

unverändert 
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9. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- 
und Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Be-
fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die 
Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt. 

10. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindever-
sammlung und der Urnenabstimmung und Antrag-
stellung hierzu. 

9. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und 
Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Befugnis 
zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Ge-
meinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt.  

10. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindever-
sammlung und der Urnenabstimmung und Antrag-
stellung hierzu. 

Art. 34 Finanzbefugnisse Art. 34 Finanzbefugnisse unverändert 
1 Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben 
unübertragbar zu: 

1. Beschlüsse über im Budget nicht enthaltene neue 
einmalige Ausgaben bis CHF 150‘000.00 für einen 
bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 300‘000.00 
im Jahr, und über neue jährlich wiederkehrende 
Ausgaben bis CHF 30‘000.00 für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis CHF 90‘000.00 im Jahr. 

2 Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben 
im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Er-
lass massvoll und stufengerecht übertragen werden 
können: 

1. Der Ausgabenvollzug 
2. Die Bewilligung gebundener Ausgaben 
3. Beschlüsse über im Budget enthaltene neue ein-

malige Ausgaben bis CHF 200‘000.00 für einen be-
stimmten Zweck und über neue jährlich wieder-
kehrende Ausgaben bis CHF 50‘000.00 für einen 
bestimmten Zweck. 

1 Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben un-
übertragbar zu: 

1. Beschlüsse über im Budget nicht enthaltene neue 
einmalige Ausgaben bis Fr. 150‘000.00 für einen be-
stimmten Zweck, höchstens bis Fr. 300‘000.00 im 
Jahr, und über neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben bis Fr. 30‘000.00 für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis Fr. 90‘000.00 im Jahr. 

2 Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben im 
Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass 
massvoll und stufengerecht übertragen werden kön-
nen: 

1. Der Ausgabenvollzug 
2. Die Bewilligung gebundener Ausgaben 
3. Beschlüsse über im Budget enthaltene neue einma-

lige Ausgaben bis Fr. 200‘000.00 für einen bestimm-
ten Zweck und über neue jährlich wiederkehrende 
Ausgaben bis Fr. 50‘000.00 für einen bestimmten 
Zweck. 
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Art. 35 Mitberatung an den Sitzungen der Schul-
pflege 

Art. 35 Mitberatung an den Sitzungen der Schulpflege unverändert 

1 An den Sitzungen der Schulpflege nehmen, die Leite-
rin Bildung bzw. der Leiter Bildung, eine Schulleiterin 
bzw. ein Schulleiter pro Schule und eine Lehrperson 
mit beratender Stimme teil. 

2 Die Leiterin Schulverwaltung bzw. der Leiter Schul-
verwaltung hat als Schreiberin bzw. Schreiber der 
Schulpflege an den Sitzungen der Schulpflege bera-
tende Stimme. 

1 An den Sitzungen der Schulpflege nehmen eine Schul-
leiterin bzw. ein Schulleiter pro Schule und eine Lehr-
person mit beratender Stimme teil. 

2 Die Leiterin Schulverwaltung bzw. der Leiter Schulver-
waltung hat als Schreiberin bzw. Schreiber der Schul-
pflege an den Sitzungen der Schulpflege beratende 
Stimme. 

Anpassung Leiter/in Bildung 

Anpassung eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter 

Art. 35a Leitung Bildung  Neu 

1 In der Gemeinde Bubikon besteht eine Leitung Bil-
dung. 

2 Das Organisationsstatut regelt die Aufgaben und 
Kompetenzen der Leitung Bildung 

 Neu 

 

Art. 36 Schulleitung Art. 36 Schulleitung unverändert 

1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, 
personelle und finanzielle Führung und zusammen mit 
der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und 
Entwicklung der Schule. 

2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung 
richten sich nach der Schulgesetzgebung und dem Or-
ganisationsstatut. 

3 Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung 
vertreten. 

4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen. 

1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, 
personelle und finanzielle Führung und zusammen mit 
der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und 
Entwicklung der Schule. 

2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung rich-
ten sich nach der Schulgesetzgebung und dem Organi-
sationsstatut. 

3 Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung ver-
treten. 

4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen. 
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5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung 
kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung schriftlich bei 
der Schulpflege verlangt werden. 

5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung 
kann innert 10 Tagen seit der Mitteilung schriftlich bei 
der Schulpflege verlangt werden. 

Art. 37 Schulkonferenz Art. 37 Schulkonferenz unverändert 

1 Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem 
Recht an einer Schule unterrichtenden Lehrpersonen 
und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. Die 
Schulpflege regelt die Teilnahme und das Stimmrecht 
weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sit-
zungen der Schulkonferenz. 

2 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, be-
schliesst über die Massnahmen zu dessen Umsetzung 
sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer 
Jahresplanung. 

3 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 

1 Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem 
Recht an einer Schule unterrichtenden Lehrpersonen 
und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. Die 
Schulpflege regelt die Teilnahme und das Stimmrecht 
weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sit-
zungen der Schulkonferenz. 

2 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, be-
schliesst über die Massnahmen zu dessen Umsetzung 
sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer 
Jahresplanung. 

3 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 

unverändert 

3.3 Sozialbehörde 3.3. Sozialbehörde unverändert 

Art. 38 Zusammensetzung Art. 38 Zusammensetzung unverändert 

Die Sozialbehörde besteht aus der vom Gemeinderat 
abgeordneten Sozialvorsteherin bzw. dem Sozialvor-
steher als Präsidentin bzw. Präsidenten und 4 weite-
ren an der Urne gewählten Mitgliedern. Die Kommis-
sion konstituiert sich im Übrigen selbst. 

Die Sozialbehörde besteht aus der vom Gemeinderat 
abgeordneten Sozialvorsteherin bzw. dem Sozialvorste-
her als Präsidentin bzw. Präsidenten und 4 weiteren an 
der Urne gewählten Mitgliedern. Die Kommission kon-
stituiert sich im Übrigen selbst. 

unverändert 

Art. 39 Aufgabenübertragung an Gemeindeange-
stellte 

Art. 39 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte unverändert 

Die Sozialbehörde kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse. 

Die Sozialbehörde kann Gemeindeangestellten be-
stimmte Aufgaben zur selbständigen Erledigung über-
tragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse. 

unverändert 
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Art. 40 Aufgaben Art. 40 Aufgaben unverändert 

1 Die Sozialbehörde besorgt selbständig das Sozialwe-
sen. 

2 Die Aufgaben werden durch die eidgenössische und 
kantonale Gesetzgebung bestimmt. 

1 Die Sozialbehörde besorgt selbständig das Sozialwe-
sen. 

2 Die Aufgaben werden durch die eidgenössische und 
kantonale Gesetzgebung bestimmt. 

unverändert 

Art. 41 Finanzbefugnisse Art. 41 Finanzbefugnisse unverändert 

1 Der Sozialbehörde stehen im Rahmen ihrer Aufgaben 
folgende Befugnisse zu: 

1. die Bewilligung von gebundenen Ausgaben,  

2. der Ausgabenvollzug. 

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen 
neuen einmaligen Ausgaben bis CHF 10'000 
im Einzelfall, insgesamt höchstens CHF 30'000 
pro Jahr für einen bestimmten Zweck und von 
neuen wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 
5'000 im Einzelfall für einen bestimmten 
Zweck, höchstens CHF 15'000 pro Jahr.  

4. der Sozialbehörde stehen keine Finanzbefug-
nisse für Zusatzkredite zu. 

2 Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben ist un-
übertragbar, der Ausgabenvollzug und die Bewilligung 
von im Budget enthaltenen neuen Ausgaben kann mit 
einem Erlass massvoll und stufengerecht übertragen 
werden.  
 

1 Der Sozialbehörde stehen im Rahmen ihrer Aufgaben 
folgende Befugnisse zu: 

1. die Bewilligung von gebundenen Ausgaben, 

2. der Ausgabenvollzug. 

2 Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben ist unüber-
tragbar, der Ausgabenvollzug kann mit einem Er-
lass massvoll und stufengerecht übertragen wer-
den.   

Finanzbefugnisse für die Sozialbehörde; Art. 41 wird 
mit Ziff. 3.+4. ergänzt.  

In Art. 41 Abs. 2 wird ergänzt, dass die Bewilligung von 
im Budget enthaltenden Ausgaben übertragen wer-
den kann.  

 

Kommentar Vorprüfungsbericht 

Abs. 2 enthält eine Aussage darüber, dass die Bewilli-
gung gebundener Ausgaben nicht übertragen werden 
darf, der Vollzug der Ausgaben hingegen schon. Die 
Ausgabenbefugnisse, die die Sozialbehörde neu erhält 
(Art. 41 Abs. 1 Ziff. 3 GO) werden in Abs. 2 nicht er-
wähnt. Es fehlt daher eine Aussage darüber, ob diese 
übertragen werden dürfen. Im Sinne der Rechtssicher-
heit, in Art. 41 Abs. 2 GO ist zu erwähnen, ob die Sozi-
albehörde die Bewilligung von neuen im Budget ent-
haltenen Ausgaben delegieren darf oder nicht. 
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IV. WEITERE ORGANE UND BEAMTUNGEN IV. WEITERE ORGANE UND BEAMTUNGEN unverändert  

1. Rechnungsprüfungskommission 1. Rechnungsprüfungskommission unverändert 

Art. 42 Zusammensetzung Art. 42 Zusammensetzung unverändert 
1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht mit Ein-
schluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus 
5 Mitgliedern.  

2 Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich 
mit Ausnahme der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
selbst. 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht mit Ein-
schluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus 
5 Mitgliedern.  

2 Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich 
mit Ausnahme der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
selbst. 

unverändert 

Art. 43 Aufgaben Art. 43 Aufgaben unverändert 

1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanz-
haushalt und das Rechnungswesen nach finanzpoliti-
schen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahres-
rechnung und weitere Geschäfte von finanzieller Trag-
weite, über welche die Stimmberechtigten entschei-
den. 

2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässig-
keit, die rechnerische Richtigkeit und die finanzielle 
Angemessenheit. 

3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlichen Be-
richt und stellt Antrag. 

1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanz-
haushalt und das Rechnungswesen nach finanzpoliti-
schen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahres-
rechnung und weitere Geschäfte von finanzieller Trag-
weite, über welche die Stimmberechtigten entschei-
den. 

2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, 
die rechnerische Richtigkeit und die finanzielle Ange-
messenheit. 

3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht 
und stellt Antrag. 

unverändert 

Art. 44 Herausgabe von Unterlagen Art. 44 Herausgabe von Unterlagen unverändert 

1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskom-
mission die zugehörigen Akten vorzulegen. 

2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Än-
derungsanträgen der Rechnungsprüfungskommission 
müssen die Referentinnen und Referenten der antrag-
stellenden Behörden angehört werden. 

1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskom-
mission die zugehörigen Akten vorzulegen. 

2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Ände-
rungsanträgen der Rechnungsprüfungskommission 
müssen die Referentinnen und Referenten der antrag-
stellenden Behörden angehört werden. 

unverändert 
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3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterla-

gen und Auskünften nach dem Gemeindegesetz. 

3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen 

und Auskünften nach dem Gemeindegesetz. 

Art. 45 Prüfungsfristen Art. 45 Prüfungsfristen unverändert 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und 
Jahresrechnung sowie die übrigen Geschäfte in der 
Regel innert 30 Tagen. 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und 
Jahresrechnung sowie die übrigen Geschäfte in der Re-
gel innert 30 Tagen. 

unverändert 

Art. 46 Finanztechnische Prüfstelle Art. 46 Finanztechnische Prüfstelle unverändert 

1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung 
der Rechnungslegung und der Buchführung vor. 

2 Sie erstattet dem Gemeinderat, der Rechnungsprü-
fungskommission und dem Bezirksrat umfassend Be-
richt über die finanztechnische Prüfung. 

3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil 
der Jahresrechnung ist. 

4 Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskom-
mission bestimmen mit übereinstimmenden Beschlüs-
sen die Prüfstelle. 

1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der 
Rechnungslegung und der Buchführung vor. 

2 Sie erstattet dem Gemeinderat, der Rechnungsprü-
fungskommission und dem Bezirksrat umfassend Be-
richt über die finanztechnische Prüfung. 

3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil 
der Jahresrechnung ist. 

4 Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommis-
sion bestimmen mit übereinstimmenden Beschlüssen 
die Prüfstelle. 

unverändert 

2. Wahlbüro 2. Wahlbüro unverändert 

Art. 47 Zusammensetzung und Wahl Art. 47 Zusammensetzung und Wahl unverändert 

Das Wahlbüro besteht mit Einschluss der Gemeinde-
präsidentin bzw. des Gemeindepräsidenten als Vorsit-
zende bzw. Vorsitzender aus einer vom Gemeinderat 
zu bestimmenden Zahl von Mitgliedern. 

Das Wahlbüro besteht mit Einschluss der Gemeindeprä-
sidentin bzw. des Gemeindepräsidenten als Vorsitzende 
bzw. Vorsitzender aus einer vom Gemeinderat zu be-
stimmenden Zahl von Mitgliedern. 

unverändert 

Art. 48 Aufgaben Art. 48 Aufgaben unverändert 

Das Wahlbüro besorgt die ihm durch das Gesetz über 
die politischen Rechte zugewiesenen Aufgaben. 

Das Wahlbüro besorgt die ihm durch das Gesetz über 
die politischen Rechte zugewiesenen Aufgaben. 

unverändert 



 

Version vom 27.03.2024/mit Ergänzungen Gemeindeamt Seite 24 von 26 

3. Friedensrichterin bzw. Friedensrichter 3. Friedensrichterin bzw. Friedensrichter unverändert 

Art. 49 Aufgaben und Wahl Art. 49 Aufgaben und Wahl unverändert 

1 Die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter be-
sorgt die in der kantonalen Gesetzgebung festgelegten 
Aufgaben. 

2 Die Wahl erfolgt an der Urne. Das Anstellungsver-
hältnis richtet sich nach der Personalverordnung der 
Gemeinde.  

3 Das Amtslokal wird vom Gemeinderat bestimmt. 

1 Die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter besorgt 
die in der kantonalen Gesetzgebung festgelegten Auf-
gaben. 

2 Die Wahl erfolgt an der Urne. Das Anstellungsverhält-
nis richtet sich nach der Personalverordnung der Ge-
meinde.  

3 Das Amtslokal wird vom Gemeinderat bestimmt. 

unverändert 

4. Ombudsstelle  unverändert 

Art. 50 Ombudsstelle Art. 50 Ombudsstelle unverändert  

Die kantonale Ombudsstelle ist auch für die Gemeinde 
Bubikon tätig. 

Die kantonale Ombudsstelle ist auch für die Gemeinde 
Bubikon tätig. 

 

V. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN V. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN unverändert 

Art. 51 Inkrafttreten Art. 51 Inkrafttreten unverändert 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme 
durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstim-
mung und nach der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat am 01.01.2022 in Kraft. 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme 
durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung 
und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat 
am 01.01.2022 in Kraft. 
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Art. 52 Aufhebung früherer Erlasse Art. 52. Aufhebung früherer Erlasse unverändert 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemein-
deordnung wird die Gemeindeordnung vom 
12.02.2017 mit den seitherigen Änderungen aufgeho-
ben. 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeinde-
ordnung wird die Gemeindeordnung vom 12.02.2017 
mit den seitherigen Änderungen aufgehoben. 

 

Art. 53 Übergangsbestimmungen Art. 53. Übergangsbestimmungen unverändert 
   

1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2018-2022 besteht der 
Gemeinderat mit Einschluss der Präsidentin aus sie-
ben Mitgliedern. 

2 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022-
2026 werden nach den Bestimmungen der vorliegen-
den Gemeindeordnung durchgeführt. 

 

1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2018-2022 besteht der 
Gemeinderat mit Einschluss der Präsidentin aus acht 
Mitgliedern. 

2 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022-2026 
werden nach den Bestimmungen der vorliegenden Ge-
meindeordnung durchgeführt. 

 

 

Art. 54 Inkrafttreten der Änderung vom 22. Septem-
ber 2024 

 NEU 

Die Änderung der Gemeindeordnung tritt nach ihrer 
Annahme durch die Stimmberechtigten an der Urnen-
abstimmung und nach der Genehmigung durch den 
Regierungsrat am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 NEU 

Art. 55 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
22. September 2024 

 NEU 

1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2022-2026 besteht die 
Schulpflege mit Einschluss der Präsidentin aus sieben 
Mitgliedern. 

Im Fall eines vorzeitigen Rücktritts eines Mitglieds der 
Schulpflege während der Amtsdauer 2022 – 2026 fin-
det keine Ersatzwahl mehr statt, soweit der in Art. 28 
GO definierte Sollbestand erreicht bleibt. 

 NEU 

Kommentar Vorprüfungsbericht  
Abs. 1 sieht vor, dass bis zum Ende der Amtsdauer 
2022-2026 die Schulpflege mit Einschluss der Schulprä-
sidentin bzw. des Schulpräsidenten aus 7 Mitgliedern 
besteht. Es besteht die Möglichkeit, dass bis zum Ende 
der Amtsdauer 2022-2026 ein Mitglied der Schulpflege 
zurücktritt. Nach dem Rücktritt eines Mitglieds der 
Schulpflege müsste, gestützt auf Art. 53 Abs. 1 GO 
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2 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2026-
2030 werden nach den Bestimmungen der vorliegen-
den Gemeindeordnung durchgeführt. 

 

dann eine Ersatzwahl durchgeführt, obwohl Art. 28 
Abs. 1 GO eingehalten wäre. 
 
Sofern eine solche Ersatzwahl nicht erwünscht ist, 
empfehlen wir Abs. 1 zu ergänzen, dass im Falle eines 
vorzeitigen Rücktritts eines Mitglieds der Schulpflege 
während der Amtsdauer 2022-2026 keine Ersatzwahl 
stattfindet, soweit der in Art. 28 GO definierte Sollbe-
stand erreicht bleibt. 

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen 
Gemeinde Bubikon wurde an der Urnenabstimmung 
vom 22. September 2024 angenommen. 
 
Namens der Politischen Gemeinde 
Der Gemeindepräsident:  Hans Christian Angele 
Der Gemeindeschreiber:  Urs Tanner 
 
Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am 
………………... genehmigt 

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen Ge-
meinde Bubikon wurde an der Urnenabstimmung vom 
13.06.2021 angenommen. 
 
Namens der Politischen Gemeinde 
Die Gemeindepräsidentin:  Andrea Keller 
Der Gemeindeschreiber:  ****** 
 
Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am ………………... 

genehmigt 

 

 


